Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 13/2006

I.

Zur kleinen Sicherungshaft

Zur geplanten Festnahme

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 14. Juni 2006 – I-3 Wx 106/06 – mit der höflichen Bitte, die Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit zwei Gegenständen:

1.)     Einmal geht es um die kleine Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG. Das OLG hat im Rahmen des Feststellungsverfahrens (der Betroffene ist abgeschoben) die Sache an das Landgericht zurückverweisen, weil weder Amtsgericht noch Landgericht die im Rahmen des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG unerlässliche Ermessensausübung vorgenommen haben. Außerdem geht das OLG in Übereinstimmung mit dem OLG Oldenburg (vgl. hierzu Rundbrief 10/2006) davon aus, dass auch die Haft nach      § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG voraussetzt, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung wesentlich erschwert oder vereitelt würde. Schliesslich weist das OLG darauf hin, dass die Sicherungshaft nicht als "Schutzhaft" zur Verhinderung von Überreaktionen oder Selbstverletzungen eingesetzt werden darf.   

2.)   Die Ausländerbehörde hatte den Betroffenen festgenommen, ohne vorher eine richterliche Entscheidung einzuholen. Der Betroffene hat  die Feststellung der Rechtswidrigkeit nach § 13 Abs. 2 FEVG beantragt. Insoweit steht die Entscheidung des Landgerichts noch aus. Das OLG weist jedoch vorsorglich darauf hin, dass geplante Festnahmen immer nur dann zulässig sind, wenn vorher eine richterliche Entscheidung eingeholt wird. Hierüber besteht kein Streit mehr. 

Gegenstand des Feststellungsantrages, über den das Landgericht zu befinden hat, ist hier auch das Anlegen von Handfesseln im Zuge der Festnahme. Es bleibt abzuwarten, wie das Landgericht mit dieser Thematik umgehen wird.

II.

Zur Unzulässigkeit der Zurückschiebungshaft, wenn der Betroffene freiwillig und auf direktem Weg in das Land ausreisen will, in das er 

zurückgeschoben werden soll

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Juni 2006 – I-3 Wx 140/06 – mit der höflichen Bitte, die Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit der Frage, ob Zurückschiebungshaft zulässig ist, wenn der Betroffene  freiwillig und auf direktem Weg in das Land ausreisen will, in das er zurückgeschoben werden soll. Das OLG verneint diese Frage unter den dort genannten Voraussetzungen und folgt damit der Rechtsprechung des OLG Schleswig in den Beschlüssen vom 12.01.2005 und vom 10.11.2005 (beide im Anhang zum Kommentar). Ausführlich zu der Frage in Rundbrief 02/2005. 

Auch wenn die Fallgestaltungen teilweise unterschiedlich sind und deshalb die Akzeptanz dieser Rechtsprechung bei der Bundespolizei und Behörden relativ niedrig ist, ist darauf hinzuweisen, dass verfassungsrechtlich die Haft immer die ultima ratio bleiben muss, um das mit ihr verfolgte Ziel durchzusetzen. Administrative Komplikationen, wie sie von den Behörden teilweise angeführt werden, müssen auf andere Weise gelöst werden.

Im Übrigen setzt das OLG Düsseldorf seine Rechtsprechung zur einschränkenden Auslegung des § 16 FEVG (Auslagenentscheidung) fort. 

III.

Zur Zulässigkeit der kleinen Sicherungshaft bei einem Asylfolgeantrag

Beigefügt ist (aus Gründen der Anonymisierung) nur auszugsweise eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 06. Juli 2006 – 34 Wx 087/06 – mit der höflichen Bitte, die Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

In der Entscheidung geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen trotz eines Asylfolgeantrages die Anordnung bzw. Aufrechterhaltung der kleinen Sicherungshaft (2-Wochen- Haft) zulässig ist.

Nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG darf die kleine Sicherungshaft nur angeordnet werden, wenn feststeht, dass die Abschiebung innerhalb der nächsten 2 Wochen durchgeführt werden kann. Mit der Formulierung "feststeht" ist gesagt, dass der Haftrichter hiervon überzeugt sein muss, wenn er von dem Instrument der kleinen Sicherungshaft Gebrauch machen will. 

Ein Asylfolgeantrag ist geeignet, den Abschiebetermin in Frage zu stellen: Es kann zu einem weiteren Asylverfahren kommen oder aber die Mitteilung, dass kein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird, kann sich verzögern. 

Nach dem Inhalt der beigefügten Entscheidung des OLG München hindert ein Asylfolgeantrag dennoch nicht die Anordnung der kleinen Sicherungshaft, wenn eine Prognoseentscheidung des Tatrichters dergestalt möglich ist,  dass die in § 71 Abs. 5 Satz 2 AsylVfG normierte Sperrwirkung bis zum vorgesehenen Abschiebungszeitpunkt entfallen werde. 

Eine solche Prognoseentscheidung verpflichtet den Haftrichter nach diesseitigem Verständnis allerdings, sich mit dem Erstasylbegehren des Betroffenen und mit der Begründung des Folgebegehrens auch tatsächlich detailliert und fachkundig zu befassen.   

Grundsätzlich wird man sagen müssen, dass der Haftrichter mit solchen  Prognosen oft überfordert sein dürfte, zumal wenn es sich – wie im konkreten Fall – um ein Land mit einer selbst für Spezialisten nicht  überschaubaren Menschenrechtslage handelt. Dass dann, wenn eine verantwortbare Prognose nicht möglich ist, von der Haft Abstand genommen werden muss, beruht auf der nicht durchdachten Regelung des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG. 

IV.      

Zur Frage, ob die Monatsfrist des § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG 

der Anordnung von Abschiebungshaft entgegensteht

Beigefügt ist ein Auszug aus der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Mai 2006 – I-3 Wx 123/06 – mit der Bitte, diese Unterlage dem Bestand der Loseblatt-Version hinzuzufügen.

Die Frage, ob die Monatsfrist des § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG der Anordnung von Abschiebungshaft entgegensteht, hatte das OLG München mit Beschluss vom 14.11.2005 – 34 Wx 135/05 – verneint. Sie hierzu Rundbrief 19/2005.

Das OLG Düsseldorf hat sich in der hier auszugsweise mitgeteilten Entscheidung der Auffassung des OLG München zumindest für den Fall angeschlossen, in dem der Betroffene untergetaucht war und er sich damit der Möglichkeit begeben hatte, dass ihm die Ankündigung überhaupt zur Kenntnis gebracht werden kann. 

V.

Rücknahme des Haftantrages

Aus gegebenem Anlass wäre darauf hinzuweisen, dass auch bei  Rückname des Haftantrages durch die Ausländerbehörde das Verfahren von dem Betroffenen mit dem Antrag fortgesetzt werden kann, die Rechtswidrigkeit der Haftanordnung und der bisher vollzogenen Haft  festzustellen. 

Düsseldorf, den 22. Juli 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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